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Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 
Einmalige Veröffentlichung 
 
 

Mitteilung an die Anleger des UBS (CH) Property Fund – Direct Hospitality 
ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachfolgend der «Immobilienfonds») 
 
 
 
I. Änderungen des Fondsvertrags 
 
Die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, als Fondsleitung, mit Zustimmung der UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, 
beabsichtigt, vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, den Fondsvertrag des Immobilienfonds 
im Rahmen der strategischen Alignierung des Produktangebots zu ändern. 
 
Die Anleger des oben erwähnten Immobilienfonds werden hiermit über die nachfolgenden Änderungen des Fondsvertrages informiert: 
 
1. § 3 Die Fondsleitung 
 
Die genannten Ziffern des §3 werden wie folgt geändert bzw. neu eingefügt (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §3 bleiben 
inhaltlich unverändert. Bei neu eingefügten Ziffern ändert sich die nachfolgende Nummerierung dementsprechend: 
 
4.  «Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Änderung dieses Fondsvertrages bei der Aufsichtsbehörde beantragen 

zur Genehmigung einreichen (siehe § 26).» 
 
7.  «Die Fondsleitung haftet dem Anleger dafür, dass die Immobiliengesellschaften, die zum Immobilienfonds gehören, die Vorschriften 

des KAG und des Fondsvertrages einhalten.» 
 
8. «Die Fondsleitung sowie deren Beauftragte und die ihnen nahestehenden natürlichen und juristischen Personen dürfen vom Immobili-

enfonds keine Immobilienwerte übernehmen oder ihm abtreten. 
 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen bewilli-

gen, wenn die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusätzlich zur Schätzung der ständigen Schätzungsexperten Schätzungsex-
pertin des Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und von der Fondsleitung sowie der Depotbank des 
Immobilienfonds unabhängiger Schätzungsexperte unabhängige Schätzungsexpertin die Marktkonformität des Kaufs- und Verkaufs-
preises des Immobilienwertes sowie der Transaktionskosten bestätigt. 
Nach Abschluss der Transaktion erstellt die Fondsleitung einen Bericht mit Angaben zu den einzelnen übernommenen oder übertrage-
nen Immobilienwerten und deren Wert am Stichtag der Übernahme oder Abtretung, mit dem Schätzungsbericht der ständigen Schät-
zungsexperten Schätzungsexpertin sowie dem Bericht über die Marktkonformität des Kaufs- oder Verkaufspreises des der unabhängi-
gen Schätzungsexperten Schätzungsexpertin im Sinne von Art. 32a Abs. 1 Bst. c KKV. 

 Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treuepflicht bei Immobilienan-
lagen. 

 Die Fondsleitung erwähnt im Jahresbericht des Immobilienfonds die bewilligten Geschäfte mit nahestehenden Personen.» 
 
2. § 4 Die Depotbank 
 
Die genannten Ziffern des §4 werden wie folgt geändert bzw. gestrichen (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §4 bleiben 
inhaltlich unverändert. Bei Streichungen von ganzen Ziffern ändert sich die nachfolgende Nummerierung dementsprechend:  
 
1. «Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf, insbesondere die unbelehnten Schuldbriefe sowie die Aktien der Immobiliengesell-

schaften. Sie besorgt die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zahlungsverkehr für den Immobilienfonds. Für die 
laufende Verwaltung von Immobilienwerten kann sie Konten von Dritten führen lassen.» 

 
2. «Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Immobilienfonds verantwortlich, kann aber nicht selbständig über dessen 

Vermögen verfügen.» 
 
4. «Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren 

ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung 
erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage und informieren angemessen Sie legen Rechenschaft ab 
über die von ihnen aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten 
Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige ver-
mögenswerte Vorteile.» 

 
5. «Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im Inland oder Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen, 

soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- oder Zentral-
verwahrer [...].» 

 
8. Die Depotbank sowie deren Beauftragte und die ihnen nahestehenden natürlichen und juristischen Personen dürfen vom Immobilien-

fonds keine Immobilienwerte übernehmen oder ihm abtreten. 
 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen bewilli-

gen, wenn die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusätzlich zur Schätzung der ständigen Schätzungsexperten Schätzungsex-
pertin des Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und von der Fondsleitung sowie der Depotbank des 
Immobilienfonds unabhängiger Schätzungsexperten Schätzungsexpertin die Marktkonformität des Kaufs- und Verkaufspreises des Im-
mobilienwertes sowie der Transaktionskosten bestätigt. 
Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treuepflicht bei Immobilienan-
lagen. 

 
3. § 5 Die Anleger 
 
Die genannten Ziffern des §5 werden wie folgt geändert bzw. gestrichen (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §5 bleiben 
inhaltlich unverändert. Bei Streichungen von ganzen Ziffern ändert sich die nachfolgende Nummerierung dementsprechend:  
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6. «Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, der Depotbank und ihren Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuweisen, dass 

sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Voraussetzungen für die Beteiligung am Immobilienfonds erfüllen bzw. nach wie vor erfül-
len. Überdies sind sie verpflichtet, die Fondsleitung, die Depotbank und deren Beauftragte umgehend zu informieren, sobald sie diese 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen.» 

 
7. «Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknah-

mepreis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
a) die Beteiligung des Anlegers am Immobilienfonds geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger massgeblich zu 

beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung steuerliche Nachteile für den Immobilienfonds im In- oder Ausland zeitigen 
kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwendbaren in- oder ausländischen Gesetzes, dieses Fonds-
vertrags oder des Prospekts erworben haben oder halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt werden, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger durch systemati-
sche Zeichnungen und unmittelbar darauf folgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem sie Zeitunter-
schiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse und der Bewertung des Fondsvermögens ausnutzen (Market Timing); 

d) eine durch Split oder Fusion im Interesse der Anleger entstandene Anteilsfraktion im Gesamtbestand eines Anlegers liegt. 
Die Rücknahme hat ohne weitere Kommissionen und Gebühren zu erfolgen. Beabsichtigt die Fondsleitung, von diesem Recht Gebrauch 
zu machen, sind die Anleger mindestens einen Monat vor der Rücknahme mittels einmaliger Publikation in den Publikationsorganen 
davon in Kenntnis zu setzen und die Aufsichtsbehörde und die Prüfgesellschaft vorgängig zu informieren.» 

 
4. § 6 Anteile und Anteilsklassen 
 
Die folgenden Ziffern 1-3 werden neu in §6 eingefügt und der bestehende Wortlaut geändert (Änderungen hervorgehoben).  
 
1. «Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen 

schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Fondsvermögen, welches seiner-
seits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund 
klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteilsklassen können deshalb einen unterschiedlichen 
Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Immobilienfonds als Gan-
zes.» 

 
2. «Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt 

als Änderung des Fondsvertrages im Sinne von § 26.»  
 
3. «Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Aus-

schüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden. 
Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Vergütungen und Kos-
ten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeordnet werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen im Verhältnis zum Fonds-
vermögen belastet. 
Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. 
Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen 
oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlangen.» 

 
5. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik 
 
Die genannten Ziffern des §8 werden wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §8 bleiben inhaltlich unverän-
dert:  
 
1. «Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immobilienfonds in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der ganzen gesamten 

Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör. 
 Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offengelegt. Dabei investiert die Fondsleitung das Vermögen des Immo-

bilienfonds vorwiegend in bildungsnahe Einrichtungen (Schulen, Internate, Bibliotheken, Studentenwohnungen usw.) und Hotels 
(Städte-, Lifestyle- und Budgethotels). Weiter sind Investitionen schweizweit in Wohnhäuser mit Kleinwohnungen und Serviceleistungen 
sowie in Liegenschaften im Gesundheitssektor möglich. Der Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund – Direct Hospitality hält Immo-
bilien in direktem Grundbesitz. Die Grundstücke werden im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung eingetragen, unter Anmerkung 
der Zugehörigkeit zum Immobilienfonds. Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist zulässig, sofern die Fondsleitung einen be-
herrschenden Einfluss ausüben kann, d.h. wenn sie über die Mehrheit der Eigentumsanteile und Stimmen verfügt. 

 
2. «Als Anlagen dieses Immobilienfonds sind zugelassen: 

a) Grundstücke einschliesslich Zugehör 
Als Grundstücke gelten: 
- Wohnbauten im Sinne von Liegenschaften, welche zu Wohnzwecken dienen 
- Kommerziell genutzte Liegenschaften 
- Bauten mit gemischter Nutzung 
- Stockwerkeigentum 
- Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene Bauten; 

unbebaute Grundstücke müssen erschlossen und für eine umgehende Überbauung geeignet sein sowie über eine rechtskräf-
tige Baubewilligung für deren Überbauung verfügen. Mit der Ausführung der Bauarbeiten muss vor Ablauf der Gültigkeits-
dauer der jeweiligen Baubewilligung begonnen werden können. 

- Baurechtsgrundstücke (inkl. Bauten und Baudienstbarkeiten) 
Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist zulässig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, 
d.h. wenn sie über die Mehrheit der Miteigentumsanteile und Stimmen verfügt. 

b) Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, deren Zweck einzig der Erwerb und Verkauf oder die Vermie-
tung und Verpachtung eigener Grundstücke ist, sofern mindestens zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen im Immobilienfonds 
vereinigt sind; 

c) Anteile an anderen schweizerischen Immobilienfonds (einschliesslich Real Estate Investment Trusts) sowie Immobilieninvestment-
gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und -zertifikate, die Die Anteile oder Aktien müssen an einer Schweizer Börse oder einem 
anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden.  
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 Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Ziff. 10 Anteile an Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst 
oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine we-
sentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

d) Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfandrechte.» 
 
3. «Die Fondsleitung darf für Rechnung des Fonds Bauten erstellen lassen. Sie darf in diesem Fall für die Zeit der Vorbereitung, des Baus 

oder der Gebäudesanierung der Ertragsrechnung des Immobilienfonds für Bauland und angefangene Bauten einen Bauzins zum markt-
üblichen Satz gutschreiben, sofern dadurch die Kosten den geschätzten Verkehrswert nicht übersteigen. Nach Fertigstellung der Bauten 
lässt die Fondsleitung den Verkehrswert schätzen..» 

 
6. § 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 
 
Die genannten Ziffern des §13 werden wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §13 bleiben inhaltlich unver-
ändert.:  
 
1. «Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds keine Kredite gewähren, mit Ausnahme von Forderungen gegen Immobili-

engesellschaften des Immobilienfonds Schuldbriefen oder anderen vertraglichen Grundpfandrechten.» 
 
7. IV. Berechnung des Nettoinventarwertes, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und Schätzungsexpertien  
§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug einer von Schätzungsexpertien 
 
Die genannten Ziffern des §16 werden wie folgt geändert oder gestrichen (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §16 bleiben 
inhaltlich unverändert. Bei Streichungen von ganzen Ziffern ändert sich die nachfolgende Nummerierung dementsprechend:  
 
1. «Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie bei jeder Ausgabe von 

Anteilen in Schweizerfranken Franken berechnet.» 
 
2. «Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes Rechnungsjahres sowie bei der Ausgabe von Anteilen den Verkehrswert der zum 

Immobilienfonds gehörenden Grundstücke (inkl. angefangener Bauten) durch unabhängige die Schätzungsexpertin Schätzungsexper-
ten überprüfen. Bei der Ausgabe von Anteilen ist eine neue Schätzung nicht nötig, sofern die bestehende Schätzung nicht älter als 
sechs Monate ist. Dazu beauftragt die Fondsleitung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde mindestens zwei natürliche oder eine 
juristische Person als unabhängige Schätzungsexpertin (siehe Prospekt, Ziff. 4.3). Die Besichtigung der Grundstücke durch die Schät-
zungsexperten Schätzungsexpertin ist mindestens alle drei Jahre zu wiederholen. Bei Erwerb/Veräusserung von Grundstücken lässt 
die Fondsleitung die Grundstücke vorgängig schätzen. Bei Veräusserungen ist eine neue Schätzung nicht nötig, sofern die bestehende 
Schätzung nicht älter als drei Monate ist und sich die Verhältnisse nicht wesentlich geändert haben.» 

 
7. «Die Bewertung der Grundstücke für den Immobilienfonds erfolgt nach der aktuellen Asset Management Association Switzerland A-

MAS- Richtlinie für die Immobilienfonds.» 
 
9. «Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt einheitlich mittels der Discounted-Cashflow-Methode (DCF). Ausgenommen davon sind 

allfällige unbebaute Grundstücke, welche mit der Vergleichswert- und Residualwertmethode bewertet werden. Bei der DCF-Methode 
wird der Marktwert einer Immobilie durch die Summe aller in Zukunft zu erwartenden, auf den Stichtag diskontierten Nettoerträge be-
stimmt. Die Diskontierung erfolgt je Liegenschaft marktgerecht und risikoadjustiert, d.h. unter Berücksichtigung ihrer individuellen Chan-
cen und Risiken.» 

 
9. «Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten 

des Immobilienfonds sowie um die bei einer allfälligen Liquidation des Immobilienfonds wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert 
durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf zwei Dezimalstellen 0.01 CHF gerundet.» 

 
8. § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie und Handel 
 
Die genannten Ziffern des §17 werden wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §17 bleiben inhaltlich unver-
ändert:  
 
1. «Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich, doch darf sie nur tranchenweise erfolgen, wobei die bisherige Anzahl Anteile maximal 

verdoppelt werden kann. Die Fondsleitung bietet neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern an.» 
 
3. «Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je 

Anteil. 
Bei der Ausgabe werden zum Nettoinventarwert die Nebenkosten für den Ankauf der Anlagen (Handänderungssteuern, Notariatskos-
ten, Gebühren, marktkonforme Courtagen, Abgaben usw.), die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten 
Betrages entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, zugeschlagen werden dem Fondsvermögen belastet. Bei der Rücknahme 
werden vom Nettoinventarwert die Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekündigten 
Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, abgezogen. Der bei Rücknahmen jeweils angewandte Satz wird in der entspre-
chenden Abrechnung ausgewiesen. Die Nebenkosten werden im Prospekt und Basisinformationsblatt aufgeführt. Ausserdem kann bei 
der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine 
Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abgezogen werden. Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf einen 
Franken gerundet.» 

 
9. § 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 
 
Die genannten Ziffern des §18 werden wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben).  
 
1. «Bei der Ausgabe von Anteilen kann den Anlegern eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von 

Vertreibern im In- und Ausland von zusammen höchstens 5% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zurzeit massgebliche Satz 
ist aus dem Prospekt und dem Basisinformationsblatt ersichtlich.» 

2. «Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem den Anlegern eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank 
und/oder von Vertreibern im In- und Ausland von zusammen höchstens 2% des Nettoinventarwertes belastet werden.» 

3. «Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zudem zugunsten des Fondsvermögens die Nebenkosten, die 
dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil 



 

4 

 

entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen (vgl. § 17 Ziff. 3). Die Nebenkosten werden im Prospekt und Basisinformationsblatt auf-
geführt.» 

 
10. § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens 
 
Die genannten Ziffern des §19 werden wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §19 bleiben inhaltlich unver-
ändert:  
 
1. «Für die Leitung des Immobilienfonds und der Immobiliengesellschaften sowie der Vermögensverwaltung des Immobilienfonds stellt 

die Fondsleitung zulasten des Immobilienfonds eine vierteljährlich belastete Kommission von jährlich maximal 1,00% des durchschnitt-
lichen Gesamtfondsvermögens in Rechnung (Verwaltungskommission). 
Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.» 

4.  «e) Honorare der unabhängigen Schätzungsexperten Schätzungsexpertin deren Hilfspersonen sowie allfälliger weiterer Experten für den 
Interessen der Anleger dienende Abklärungen;» 

 
11. § 20 Rechenschaftsablage 
 
1. Die Rechnungseinheit des Immobilienfonds ist der Schweizerfranken Schweizer Franken (CHF). 
2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.  
3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des 

Immobilienfonds. 
4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht. 
5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vorbehalten. 

 
12. § 21 Prüfung 
 
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf 
sie anwendbaren Standesregeln der Asset Management Association Switzerland AMAS eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesell-
schaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht. 
 
13. VII. Verwendung des Erfolges 
§ 22  
 
Die genannten Ziffern des §22 werden wie folgt geändert bzw. neu eingefügt oder gestrichen (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen 
Ziffern des §22 bleiben inhaltlich unverändert. Bei Streichungen von ganzen Ziffern ändert sich die nachfolgende Nummerierung dementspre-
chend:  
 
1. «Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der 

Rechnungseinheit Schweizerfranken Schweizer Franken (CHF) an die Anleger ausgeschüttet. 
 Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vornehmen. 

Bis zu 30% des Nettoertrages können auf die neue Rechnung vorgetragen werden.  
 Auf eine Ausschüttung kann verzichtet und der gesamte Nettoertrag kann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn: 

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren des Immobilienfonds 
weniger als 1% des Nettoinventarwertes des Immobilienfonds beträgt, und 

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren des Immobilienfonds 
weniger als eine Einheit der Rechnungseinheit des Immobilienfonds beträgt.»  

2, «Beträgt der Nettoertrag eines Rechnungsjahres inklusive vorgetragener Erträge aus früheren Rechnungsjahren weniger als 1% des 
Nettovermögens und weniger als CHF 1 pro Anteil, so kann auf eine Ausschüttung verzichtet und der gesamte Nettoertrag auf die neue 
Rechnung vorgetragen werden.» 

 
14. VIII. Publikationen des Immobilienfonds 
 
§ 23  
 
Die genannten Ziffern des §23 werden wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen Ziffern des §23 bleiben inhaltlich unver-
ändert.  
 
1. «Publikationsorgane des Immobilienfonds sind die ist das im Prospekt genannten Printmedien Printmedium oder elektronischen Medien 

Medium. Der Wechsel eines Publikationsorgans ist in den im Publikationsorganen anzuzeigen.» 
 
2. «In den Im Publikationsorganen werden insbesondere Zusammenfassungen wesentlicher Änderungen des Fondsvertrages unter Hin-

weis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden können, der Wechsel der Fondsleitung und/ 
oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen sowie die Liquidation des Immobilienfonds veröf-
fentlicht. Änderungen, die von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder die ausschliesslich 
formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen werden.» 

 
3. «Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissio-

nen» bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in dem den im Prospekt genannten Print- oder elektronischen Medien Medium. 
Die Kurse werden täglich publiziert Die Nettoinventarwerte sind jederzeit in dem im Prospekt genannten elektronischen Medium ein-
sehbar und werden jährlich nach Vorliegen des revidierten Jahresabschlusses aktualisiert.» 

 
4. «Der Verkaufsprospekt Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie und die jeweiligen letzten Jahres- 

und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Vertreibern kostenlos bezogen werden.» 
 
15. § 24 Vereinigung 
 
Die genannten Ziffern des §24 werden wie folgt geändert bzw. neu eingefügt oder gestrichen (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen 
Ziffern des §24 bleiben inhaltlich unverändert.  
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2. «Immobilienfonds können nur vereinigt werden, sofern: 
a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 
b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 
c)  die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich übereinstimmen: 

– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken, 
– die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten, 
– die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten 

für den An- und Verkauf von Anlagen (Handänderungssteuern, Notariatskosten, Courtagen, Gebühren, marktkonforme Courta-
gen Abgaben), die dem Fondsvermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen, 

– die Rücknahmebedingungen, 
– die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der Auflösung; 

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Immobilienfonds bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten übernommen werden; 

e) weder den Immobilienfonds noch den Anlegern daraus Kosten erwachsen. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 3 Bst. b d und e.» 
 

5. «Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereinigung 
und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag in den Pub-
likationsorganen im Publikationsorgan der beteiligten Immobilienfonds. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Auf-
sichtsbehörde innert 30 Tagen seit der letzten Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des 
Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können.» 

 
7. «Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der Vereinigung und publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestä-

tigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug in den Publikationsorga-
nen im Publikationsorgan der beteiligten Immobilienfonds.» 

 
16. § 25 Laufzeit des Immobilienfonds und Auflösung 
 
Die genannten Ziffern des §25 werden wie folgt geändert bzw. neu eingefügt oder gestrichen (Änderungen hervorgehoben). Die übrigen 
Ziffern des §25 bleiben inhaltlich unverändert.  
 
2. «Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des Immobilienfonds durch fristlose Kündigung des Fondsvertrages mit 

einer einmonatigen Kündigunsfrist herbeiführen.» 
 
3. «Der Immobilienfonds kann durch Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn er spätestens ein Jahr nach 

Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) oder einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Depotbank und der Fondslei-
tung erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen von mindestens 5 Millionen Schweizerfranken Schweizer Franken (oder Gegenwert) 
verfügt.» 

 
4. «Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüglich bekannt und veröffentlicht sie in den im Publikationsorganen".» 
 
17. X. Änderung des Fondsvertrages 
§ 26  
 
§26 wird wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben).  
 
«Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden oder besteht die Absicht, die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat der 
Anleger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen seit der letzten entsprechenden nach der Publikation bzw. Mitteilung Ein-
wendungen zu erheben. In den der Publikationen informiert die Fondsleitung die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen sich 
die Prüfung und die Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken.  
Bei einer Änderung des Fondsvertrages können die Anleger überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in 
bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht 
ausgenommen sind.» 
 
18. Formelle und redaktionelle Änderungen 
 
Des Weiteren werden formelle und redaktionelle Änderungen im Fondsvertrag vorgenommen, welche die Rechte der Anleger nicht tangieren.  
 
 
II. Änderungen des Prospekts 
 
Der Prospekt des Immobilienfonds wird entsprechend angepasst. 
 
 
Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Jahres- und Halbjah-
resberichte können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. 
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In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden 
die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch 
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 lit. a – g KKV erstreckt.  
 
Bezüglich der unter Abschnitt I. Ziff. 1-17 genannten Änderungen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit 
dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, Postfach, 3003 Bern, gegen die beabsichtigten 
Änderungen des Fondsvertrags Einwendungen erheben oder unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar 
verlangen können. 
 
 
Basel/Zürich, den 07.03.2025 
 
 
Die Fondsleitung:   UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel 
Die Depotbank:    UBS Switzerland AG, Zürich 


